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Mit Bezug auf das Allgemeine Rundschreiben (ARS) Nr. 16/2012 zur RE 2012 des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung werden die Richtlinien 

zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im 

Straßenbau, Ausgabe 2012, zur Anwendung eingeführt. 

 

 

I. Anwendungsbereich 

 

Die RE 2012 sind anzuwenden in den Planungsstufen Vorplanung, Entwurfsplanung 

und Genehmigungsplanung an Bundesfern- und Landesstraßen für den Neu-, Aus- 

und Umbau von: 

· Strecken und Knotenpunkten, 

· Maßnahmen des konstruktiven Ingenieurbaus, bei denen Streckenanpassungen 

und/oder planungsrechtliche Genehmigungen erforderlich werden, 

· Rastanlagen, 

· Maßnahmen der Lärmsanierung. 

 

Die RE 2012 können darüber hinaus auch für andere Maßnahmenbereiche, wie z. B. 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen und betriebstechnische Anlagen von Tunneln an 

Bundesfern- und Landesstraßen als Grundlage herangezogen werden. 

 

Über die RE 2012 hinausgehende spezifische Anforderungen anderer Regelwerke 

(z. B. RAB-BRÜ, Muster RE-Entwurf für Verkehrsbeeinflussungsanlagen gem. ARS 

5/1993) sind zu beachten. 

Die Planungsstufen für Rastanlagen entsprechen dem in den RE 2012 beschriebenen 

Planungsprozess. Die Standortermittlung findet auf Ebene der Vorplanung statt, das 

Standortkonzept auf Ebene der Entwurfsplanung. 

 

 
II. Planungsprozess - Abstimmungen 

 

Die Komplexität von Planungsprozessen, die Einbindung des Kostenmanagements in 

den Prozess der Straßenplanung sowie die Notwendigkeit zu möglichst frühzeitigen 

Abstimmungen machen es erforderlich, klar strukturierte gemeinsame Projektabstim-

mungen durchzuführen. In den Projektabstimmungen werden die planerischen Krite-

rien sowie alle für die jeweilige Planungsstufe relevanten Sachverhalte einer Maß-
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nahme erörtert und soweit möglich festgelegt. Die Besprechungsergebnisse sind in 

strukturierten Vermerken festzuhalten. Neben der Verbesserung der Transparenz von 

Informationen und Kosten ist es das Ziel, die Verfahren zur Erteilung von 

Gesehenvermerken oder Genehmigungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Deshalb ist die Projektabstimmung gemäß Teil I bei allen Projekten an Bundesfern- 

und Landesstraßen durchzuführen, die gemäß der Vorlagegrenzen zugeleitet werden 

müssen. Die Unterteilung einer Maßnahme in Abschnitte entbindet nicht von der Pro-

jektabstimmung.  

 

Im Vorgriff auf die sich in Überarbeitung befindende Anweisung zur Kostenberech-

nung für Straßenbaumaßnahmen (AKS 85) sowie sonstiger Vorschriften zum Kos-

tenmanagement ersetzen für Bundesfernstraßen die in Ziff. 2 der RE 2012 beschrie-

benen Projektabstimmungen 2 und 5 die Kostenprüfstationen 1 und 4 des ARS 

17/1995. Im Übrigen bleibt das ARS 17/1995 zunächst unberührt. 

 

III. Linienbestimmung an Bundesfernstraßen 

 

Die Bestimmung der Linienführung neuer Bundesfernstraßen schließt an die Pla-

nungsstufe Vorplanung als Verfahrensschritt an. Die Unterlagen der Voruntersuchung 

bilden die Grundlage für den Antrag auf Linienbestimmung nach § 16 FStrG. Die Un-

terlagen zur Linienbestimmung (Auszug aus der Voruntersuchung) entsprechen dem 

in Teil I, Ziff. 2.2.1 der RE 2012 beschriebenen Umfang. Den Entwurfsunterlagen ist 

zukünftig ein Vorblatt mit der Bezeichnung �Unterlagen zur Linienbestimmung� voran-

zustellen. Die Entwurfsunterlagen für die Linienbestimmung sind in neunfacher Aus-

fertigung zuzuleiten. Dabei sollen vier Exemplare die Unterlage 19 enthalten. Für die 

Linienbestimmung ist das linke untere Feld im großen Schriftfeld der vorzulegenden 

Unterlage 3 vorgesehen. 

 

Die in den Hinweisen nach § 16 FStrG (ARS 13/1996) vorgesehene Linienabstim-

mung für nicht linienbestimmungspflichtige Ortsumgehungen kann im Rahmen der 

Projektabstimmungen 2 und 3 erfolgen. 



- 4 - 

 

IV. Vorlage und Genehmigung der Unterlagen 

 

Der Umfang der in der Regel vorzulegenden Unterlagen ist den RE 2012, Teil I, Ziff. 

2.2.2 zu entnehmen. 

 

Zur Einholung des Gesehenvermerks sowie für die Genehmigung bei Landesstraßen 

(Unterlage 19, siehe Ziffer 4.2.2) ist eine Fassung des Landschaftspflegerischen Be-

gleitplans (LBP) mit Artenschutzbeitrag gemäß den Richtlinien für die landschaftspfle-

gerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP) und Musterkarten für die einheitliche 

Gestaltung landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau (Musterkarten LBP), 

je Ausgabe 11/2011, vorzulegen. 

 

Die Unterlage 12 unter Ziffer 4.2.2 ist um die Übernahmeerklärungen der künftigen 

Baulastträger im Rahmen der Vorlage des Vorentwurfs zu ergänzen. 

 

Der Ergebnisbericht des Sicherheitsaudits sowie die fachtechnische Stellungnahme 

zum Audit sind als Unterlage 21 vorzulegen. 

 

In der Unterlage 22 des Teils D unter der Ziffer 4.1.2 wird der Nachweis der gesamten 

Verkehrsanlage (Knotenpunkte und freie Strecke) dokumentiert und in einer Karte 

dargestellt. Ferner ist ein vollständiges Exemplar des Verkehrsgutachtens als Unter-

lage 22 vorzulegen. 

 

Im Vorlagebericht ist über den Abstimmungsprozess mit Kommunen, den Trägern 

öffentlicher Belange, den Verbänden und der Öffentlichkeit sowie über durchgeführte 

Beteiligungsverfahren zu berichten. Wesentliche Konfliktpunkte der Entwurfsplanung 

sind darzustellen, einschließlich einer Beschreibung des betroffenen Naturraums so-

wie der Eingriffssituation. 

 

Für alle vorlagepflichtigen Ingenieurbauwerke sowie für solche Bauwerke, die sich 

durch besondere konstruktive Anforderungen herausheben, sind zur Einholung des 

Gesehenvermerks und für die Genehmigung bei Landesstraßen u. a. folgende Unter-

lagen vorzulegen: 

· Bauwerksskizze, 
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· Angaben zur Geologie und Hydrologie einschließlich Bohrprofile und deren Dar-

stellung im Lageplan, bei Tunnelbauwerken zusätzlich ein geologischer Längs-

schnitt, 

· Plan des Regelquerschnittes. 

Diese Unterlagen sind mit Vorlage des Bauwerksentwurfs, soweit erforderlich, fortzu-

schreiben. 

 

Es ist in geeigneter Art und Weise sicherzustellen, dass der jeweilige Entwurf gemäß 

dem Stand der Technik, den aktuellen Richtlinien und Erlassen aufgestellt und geprüft 

ist. Insbesondere ist auf die Aktualität der durchgeführten naturschutzfachlichen Un-

tersuchungen zu achten. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur bittet die Re-

gierungspräsidien, die Prüfung von Entwurfsunterlagen zu dokumentieren und die 

Prüfdokumentationen bei der Vorlage von Bundes- und Landesplanungen zu über-

senden. Zur Prüfung der landschaftsplanerischen Planungsbeiträge kann die Arbeits-

hilfe 3 in Anhang IV der RLBP herangezogen werden. Auf den Erlass über Vorlage-

grenzen von Vorentwürfen mit Entwurfsunterlagen nach den RE 85 und von Bau-

werksentwürfen nach dem RAB-BRÜ (Schreiben vom 07.02.2002) und den darin ent-

haltenen Prüfungsinhalten wird verwiesen. 

 

Für die fachtechnische Prüfung und das Sicherheitsaudit sind im Regelfall Planunter-

lagen in einem abweichenden, prüffähigen Maßstab und Detaillierungsgrad gegen-

über den Vorgaben gemäß Teil II Kap. 4 erforderlich. Dieses Exemplar der fachtech-

nischen Prüfung verbleibt bei der prüfenden Stelle.  

 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur behält sich vor, das Exemplar der fach-

technischen Prüfung sowie weitere Entwurfsunterlagen oder ergänzende Zusammen-

stellungen zur Einsichtnahme und Beurteilung für die Genehmigung anzufordern. 

 

V. Gesehenvermerke, Genehmigung 

 

Werden die Vorlagegrenzen für Bundesstraßen nach dem ARS 41/2001, dem Schrei-

ben vom 17.11.2009 (betriebstechnische Ausrüstung von Tunneln) und für Rastanla-

gen dem Schreiben vom 03.01.2011 (Rastanlagen) erreicht bzw. überschritten, sind 

Entwurfsunterlagen (Auszug aus dem Vorentwurf, Abschnitt IV Vorlage und Prüfung 

der Unterlagen) in dreifacher Ausfertigung zur Einholung des Gesehenvermerks vor-

zulegen (LBP in einfacher Ausfertigung).  
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Werden die Vorlagegrenzen für Landesstraßen nach dem Erlass über Vorlagegren-

zen von Vorentwürfen mit Entwurfsunterlagen nach den RE 85 und von Bauwerks-

entwürfen nach dem RAB-BRÜ (Schreiben vom 07.02.2002) erreicht bzw. überschrit-

ten, sind Entwurfsunterlagen (Auszug aus dem Vorentwurf, Abschnitt IV Vorlage und 

Prüfung der Unterlagen) in zweifacher Ausfertigung zur Erteilung der Genehmigung 

vorzulegen (LBP in einfacher Ausfertigung). 

 

Die Aufstellung und Prüfung der Entwürfe an Bundesfern- und Landesstraßen erfol-

gen durch die Regierungspräsidien.  

 

Auf allen mit großem Schriftfeld versehenen Entwurfsunterlagen sind die Vermerke 

der Straßenbauverwaltung anzubringen. Vermerke, Korrekturen und Stempel sind auf 

den Unterlagen von den aufstellenden Straßenbaubehörden in blau, von den prüfen-

den und genehmigenden Behörden für Bundesfernstraßen in rot einzutragen und zu 

unterschreiben. Die Aufstellung, Prüfung und Genehmigung auf allen Entwurfsunter-

lagen ist mit jeweiligem Datum sowie Unterschrift zu dokumentieren. Die Eintragun-

gen des Bundes werden wie bisher in grün vorgenommen. Die Genehmigung bei 

Landesstraßenplanungen erfolgt ebenfalls in grüner Schrift. 

 

Vor Einleitung eines Verfahrens zur Baurechtserlangung (z. B. Planfeststellung) ist 

eine formlose schriftliche Bestätigung, dass zwischen dem Vorentwurf mit erteiltem 

Gesehenvermerk oder dem genehmigten Vorentwurf an Landesstraßen und dem 

Feststellungsentwurf keine wesentlichen Änderungen der Planung und der Kosten 

aufgetreten sind, an das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zu richten. 

 

Sollten sich wesentliche Änderungen gegenüber den mit Gesehenvermerk versehe-

nen Unterlagen oder den genehmigten Entwurfsunterlagen an Landesstraßen erge-

ben, sind unverzüglich erneut Unterlagen zur Einholung des Gesehenvermerks oder 

zur Genehmigung vorzulegen. Dabei sind neben Kostenänderungen durch Planände-

rungen von Maßnahmenteilen auch die Gesamtkosten der Maßnahme auf Basis der 

Kostenberechnung zu aktualisieren. 

 

VI. Verfahren bei Überschreiten der VorIagegrenzen 

 

Wird bei einem Vorhaben, für das ein Gesehenvermerk oder eine Genehmigung bis-

lang nicht erforderlich war, die Vorlagegrenze infolge Kostenerhöhungen erreicht oder 
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überschritten, so sind aktuelle Entwurfsunterlagen gemäß Abschnitt IV, Vorlage und 

Prüfung der Unterlagen, dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur vorzulegen. 

 

VII. Sonstige Regelungen 

 

Die Muster für die umweltfachlichen Planungsbeiträge sind eigenständigen Richtlinien 

und Leitfäden des BMVI zu entnehmen. Zur Erstellung der umweltfachlichen Pla-

nungsbeiträge wird die Anwendung der Entwurfsfassung der �Richtlinien für die Er-

stellung von Umweltverträglichkeitsstudien (RUVS)�, wie sie im Rahmen der Länder-

stellungnahme 2008 (Schreiben vom 31.07.2008) an die Regierungspräsidien ge-

sandt wurde, anheimgestellt. 

 

In Änderung der mit dem Schreiben vom 06.12.2012 bzw. mit dem ARS 13/2011 ein-

geführten RLBP und Musterkarten LBP, je Ausgabe 2011, sind für die Unterlage 9 

bzw. 19 die Schriftfelder entsprechend Teil II, Ziff. 6 der RE 2012 zu verwenden. Die 

Maßnahmenpläne sind in der Regel im Maßstab des Straßenentwurfes aufzustellen. 

Die in den RLBP enthaltenen kommentierten Mustergliederungen für den LBP und 

den Artenschutzbeitrag (Arbeitshilfen 1 und 2 in Anhang IV der RLBP) gelten fort. Le-

diglich die Textteile/Kapitel, Anlagen und Karten, die in die entsprechenden Unterla-

gen gemäß RE zu übernehmen sind, sind entsprechend Teil II, Ziffer 4 der RE 2012 

zu gliedern und darzustellen. 

 

Abweichend von zu den in den Musterunterlagen (RE 2012, Teil II, Ziffer 7) dargestell-

ten Planspiegeln wird darum gebeten, den in der Anlage übermittelten erweiterten 

Planspiegel (mit beispielhaften Eintragungen) über alle Entwurfsphasen hinweg zu 

verwenden. Digitale Vorlagen für die Card-Anwendung sind über die Landesstelle für 

Straßentechnik (LST) unter: http://www.sbv.bwl.de/ref-93-fachzentrum-

strasseninformation/strassenplanung/card1/download.html abrufbar. 

 

Die Planzeichen der RE 2012 ersetzen das Muster 6, das Grunderwerbsverzeichnis 

zu Unterlage 10 ersetzt das Muster 8, die Unterlage 11 ersetzt das Muster 7 der mit 

ARS 14/2007 - S 15/7162.2/6-01/ 00786495 - eingeführten Planfeststellungsrichtli-

nien. 

 

Den kommunalen Baulastträgern wird im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise 

empfohlen, die RE 2012 ebenfalls anzuwenden. Die Regierungspräsidien werden 
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gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden zu in-

formieren.  

 

Die Planungsunterlagen von Maßnahmen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetz sind ebenfalls nach der RE 2012 aufzustellen. 

 

Das Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 14. April 

2011, Az. 6-3942.1/2, wird aufgehoben. Die damals übersandten Unterlagen sind 

nicht mehr zu verwenden. Die LST wird gebeten, das Schreiben aus der Liste der 

Regelwerke herauszunehmen. 

 

Das ARS Nr. 1/1985 ist vom Bund aufgehoben worden. Sofern in früheren Richtlinien, 

Allgemeinen Rundschreiben, Rundschreiben Straßenbau oder Landesregelungen die 

"RE 1985" angeführt sind, sind dafür die "RE 2012" zu setzen. 

 

Die Richtlinien liegen den Regierungspräsidien und der LST bereits seit 2012 vor. 

Laufende Planungen können auf der entsprechenden Planungsstufe in der bisherigen 

Form abgeschlossen werden. Für die anschließenden Planungsstufen sind die neuen 

Regelungen anzuwenden.  

 

Es wird gebeten, die Erfahrungen bei der Anwendung der RE für Bundesfern- und 

Landesstraßenentwürfe zu dokumentieren, zu beurteilen und hierüber bis zum 

1. November 2015 dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zu berichten. 

 

Die LST wird gebeten, dieses Einführungsschreiben in die Liste der Regelwerke der 

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg in das Sachgebiet �02 Planung und Ent-

wurf� einzustellen.  

 

gez. Klaiber 
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